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1. Methodik

Die Ausscheidung der Gewässerräume erfolgt gemäss der kantonaler Arbeitshilfe «Gewässerraumfestlegung
in der Nutzungsplanung innerhalb Bauzone» von 2016 und wurden mit Vertretern der Dienststellen vif und uwe
vorbesprochen. Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Überprüfung des Gewässernetzes: Es wird geprüft, welche Gewässer relevant sind und ob sie erfasst und
korrekt abgebildet sind. Bei künstlich angelegten Gewässern wird auf eine Ausscheidung verzichtet. Eben-
so wird bei eingedolten Gewässern darauf verzichtet, sofern der Hochwasserschutz gewährleistet ist (ent-
scheidend ist die Ab« usskapazität des Rohres).

2. Erstellung/Bereinigung der Gewässerachse: Die Achse wird präzisiert und eingemittet, so dass sie möglichst
gut den Gegebenheiten vor Ort entspricht. Dies geschieht anhand von Plänen (Stand amtliche Vermessung
15.11.17) und Luftbildern (Stand 09.06.14).

3. Darstellung theoretischer Gewässerraum: Grundlage bildet die Gewässerraumbreitenkarte des Kantons
(Stand 29.06.16). Sie gibt die theoretisch notwendige Breite gem. Art. 41 GSchV vor. Diese werden ab der
Gewässerachse (Stand 20.06.16) in beidseitig gleicher Breite ausgeschieden.

4. Prüfung der Voraussetzungen für eine Gewässerraumanpassung:
- Dicht überbaut: Festlegung der Gebiete, welche als dicht überbaut gelten.
- Prüfung der Hochwassergefährdung: die Gefährdung wird abschnittsweise geprüft. Grundlage bilden die

Intensitäts- und Prozessgefahrenkarten, sowie die Szenarien- und Schwachstellenbeschreibungen im
technischen Bericht von Emch+Berger AG und Geotechnisches Institut AG vom 22. Dezember 2009. Ent-
scheidend ist, ob das Gerinne im betrachteten Abschnitt hochwassersicher ist, d.h. über die erforderli-
che Ab« usskapazität verfügt. Gefährdungen, welche aus Ausuferungen vorangehender Abschnitte resul-
tieren, sind nicht relevant.

5. Anpassung Gewässerraum:
- Verringerung Gewässerraumbreite: in dicht überbauten Gebieten kann der Gewässerraum an die bauli-

chen Gegebenheiten angepasst werden, d.h. er wird auf die Fassaden« ucht oder den Strassenrand redu-
ziert. Voraussetzung ist, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist.

- Anpassung an amtliche Vermessung: Als nächster Schritt wird die äussere Gewässerraumlinie generali-
siert (Reduktion der Anzahl Polygonpunkte) und auf die relevanten Plangrundlagen angepasst. Nach Mög-
lichkeit wird sie auf Grenzpunkte, Parzellengrenzen, Zonengrenzen oder die Bodenbedeckung (bspw. Ge-
bäudeecken, Grundstückgrenzen, Strassenkanten) gelegt.

Die Ausscheidung der Gewässerräume ausserhalb der Bauzone wird in Absprache mit dem Kanton sobald wie
möglich vorgenommen. Ausnahme bildet der relativ dicht bebaute Weiler Zuswil. Das Gewässer durch den Wei-
ler wird bereits im Rahmen dieser Revision ausgeschieden.

Abb. 1: Legende für die Pläne Gewässerräume
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2. Beurteilung Gewässerabschnitte

2.1 Dorfbach Ettiswil

2.1.1 Abschnitt 1, Längmatt/Möslimatte

Theoretische
GWR-Breite:

Reduktion: Vorschlag Ortsplanung:

GWR-Breite: 11 m Keine Asymmetrische Festlegung
Dicht überbaut: Teilweise
Gefährdung Wasser: Im süd-/westlichen Bereich geringe Gefährdung mit schwacher Intensität bei selte-

nem Ereignis. Diese Gefährdung kommt aber nicht vom Dorfbach Ettiswil, sondern
hat ihren Ursprung in Wydemüli bei der Wigger (technischer Bericht S. 29-32). Über-
schwemmungen der Wigger mit bereits schwachen Intensitäten reichen bis ins Sied-
lungsgebiet von Ettiswil.
Die Hochwassergefahr durch den Dorfbach Ettiswil bei schwacher und mittlerer In-
tensität beschränkt sich in diesem Abschnitt auf den begrenzten Durchlass Läng-
matt. Gemäss technischem Bericht bilden sich Rückstau und beidseitige Ausuferun-
gen aufgrund des eingedolten Gewässerabschnitts mit begrenzter Ab« usskapazität.
Die Kapazität des Durchlasses wurde aufgrund des technischen Berichtes durch die
Entfernung des Holzschützes bereits erhöht.

Reduktion GWR-Breite: Da der Durchlass Längmatt nicht über genügend Ab« usskapazität verfügt, wird der
Gewässerraum in diesem Bereich ohne Reduktion ausgeschieden. Beim Grundstück
853 wird der Gewässerraum asymmetrisch um 2.0 m nach Osten (ohne Reduktion)
festgelegt. Das Gebäude beª ndet sich in der Kernzone (dicht bebaut) und soll auf-
gestockt werden. Ohne Verschiebung des Gewässerraums ist eine solche sinnvolle
Aufstockung an dieser Lage nicht möglich. Damit soll das Baugesuch aus dem Jahr
2014 realisiert werden können. Das Gebäude auf der Parzelle 723 steht mit 70-80
cm teilweise im Gewässerraum. Hier kann der Gewässerraum aufgrund des fehlen-
den Kriteriums «dicht bebaut» nicht reduziert werden.

Abb. 2: Gefahrenkarte Wasser, Dorfbach Ettiswil
Abs. 1

Abb. 3: Intensitätskarte HQ100, Dorfbach Ettiswil






















